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Vorwort

Die	Verwaltung	 ist	 für	 die	Bürgerinnen	
und	Bürger	da.	Bürgernahe	Verwaltung	
ist	 zugleich	 transparente	 Verwaltung.	
Transparenz	und	Offenheit	sind	wichti-
ge	und	begrüßenswerte	Zielsetzungen,	
die	 aber	 der	 praktischen	 Umsetzung	
bedürfen.	Mit	 dem	am	1.	 Januar	2016	
in	Kraft	getretenen	Landestransparenz-
gesetz	 ist	 Rheinland-Pfalz	 das	 erste	
Flächenland,	 in	 dem	 es	 eine	 gesetzli-
che	Verpflichtung	der	Landesbehörden	

gibt,	von	sich	aus	zahlreiche	Dokumente	und	Informationen	im	Internet	frei	zugänglich	
zu	machen.	Das	bedeutet	für	Sie,	dass	Sie	künftig	neben	der	seit	2008	bestehenden	
Möglichkeit,	an	rheinland-pfälzische	Behörden	im	Einzelfall	einen	Antrag	auf	Informa-
tionszugang	zu	stellen,	 jetzt	auch	 im	Transparenz-Portal	des	Landes	unter	www.tpp.
rlp.de	von	Geodaten	bis	zu	Kabinettsbeschlüssen	einen	großen	Fundus	an	amtlichen	
Informationen	finden.	Damit	sollen	die	Möglichkeiten	des	 Internets	 für	einen	digitalen	
Dialog	zwischen	Staat	und	Gesellschaft	genutzt	werden.

Die	Idee	hinter	dieser	Eröffnung	von	Transparenzmöglichkeiten	ist,	die	Bürgerinnen	und	
Bürger besser über staatliches und kommunales Handeln zu informieren und so die 
Offenheit	der	Verwaltung	zu	vergrößern.	Auf	diesem	Weg	sollen	die	Menschen	auch	zu	
mehr	Partizipation	an	und	Kooperation	mit	der	öffentlichen	Verwaltung	ermuntert	wer-
den,	um	die	demokratische	Teilhabe	in	Rheinland-Pfalz	zu	vergrößern.

Als	Landesbeauftragter	für	die	Informationsfreiheit	gehört	es	zu	meinen	Aufgaben,	Sie	
über	Ihre	Rechte	nach	dem	Landestransparenzgesetz	zu	informieren	und	Sie	bei	der	
Durchsetzung	dieser	Rechte	zu	unterstützen.	Dass	diese	Broschüre	nach	wenigen	Mo-
naten	vergriffen	war	und	nun	schon	in	zweiter	Auflage	erscheint	zeigt	mir,	wie	wichtig	
es ist, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Wissen und ihren Wünschen in 
politische	Prozesse	einbringen,	und	bestärkt	mich	darin,	über	das	Transparenzgesetz	
und	seine	Möglichkeiten	zu	informieren	und	für	deren	regen	Gebrauch	zu	werben.

Wenn	Sie	Hilfe	bei	der	Durchsetzung	Ihrer	Rechte	aus	dem	Landestransparenzgesetz	
benötigen,	können	Sie	sich	jederzeit	an	mich	und	meine	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbei-
ter	wenden.	Wir	unterstützen	Sie	gerne!

Prof.	Dr.	Dieter	Kugelmann
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
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Was bedeutet Informationsfreiheit?

Informationsfreiheit	 ist	das	allgemeine	und	voraussetzungslose	Recht	auf	Zugang	zu	
den	Informationen,	die	bei	öffentlichen	Stellen	vorhanden	sind.	Damit	sollen	alle	Interes-
sierten	die	Möglichkeit	erhalten,	die	Arbeit	von	Behörden	besser	nachzuvollziehen	und	
auf	die	dort	vorhandenen	Informationen	zugreifen	zu	können.

Im	Landestransparenzgesetz	Rheinland-Pfalz,	das	Sie	am	Ende	dieser	Broschüre	fin-
den,	wurden	das	Landesinformationsfreiheitsgesetz	 und	das	Landesumweltinformati-
onsgesetz	zusammengeführt.	Sie	haben	also	nach	wie	vor	beide	Ansprüche	–	den	auf	
Zugang	zu	allen	amtlichen	Informationen	und	den	zu	behördlichen	Umweltinformatio-
nen	–,	aber	Sie	finden	diese	in	einem	Gesetz	zusammengefasst.	

Was macht der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit?

Der	Landesbeauftragte	für	die	Informationsfreiheit	(LfDI)	berät	und	unterstützt	Sie	bei	
der	Wahrnehmung	Ihres	Rechts	auf	Informationszugang,	insbesondere	dann,	wenn	Ihr	
Antrag	ganz	oder	in	Teilen	abgelehnt	wurde.	

Darüber	hinaus	berät	der	LfDI	den	Landtag,	die	Landesregierung	und	die	Behörden	in	
Fragen der Informationsfreiheit, veranstaltet Schulungen und andere Informationsver-
anstaltungen,	veröffentlicht	Informationsmaterial	und	wirbt	für	die	Inanspruchnahme	des	
Rechts	auf	 Informationszugang.	Alle	zwei	Jahre	erstellt	der	Landesbeauftragte	einen	
Tätigkeitsbericht,	den	er	dem	Landtag	vorlegt	und	sodann	veröffentlicht.	

Wer kann vom Recht auf Informationsfreiheit Gebrauch machen?

Das	Recht	auf	 Informationszugang	nach	dem	Landestransparenzgesetz	haben	ohne	
Einschränkungen	alle	Menschen,	unabhängig	 von	 ihrem	Alter,	 ihrer	Nationalität	 oder	
ihrem	Wohnort.	Doch	 auch	Unternehmen	 (sogenannte	 juristische	Personen	 des	Pri-
vatrechts),	nicht	rechtsfähige	Vereinigungen	von	Bürgerinnen	und	Bürgern	–	also	zum	
Beispiel	Bürgerinitiativen	–	und	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	soweit	sie	
Grundrechtsträger	sind	(also	etwa	Universitäten),	können	ihren	Anspruch	auf	Zugang	zu	
Informationen	mittels	Antrag	geltend	machen.	

Die	Transparenz-Plattform	 steht	 online	 zur	Verfügung	 und	 ist	 damit	 für	 alle	 Internet-
nutzerinnen	und	-nutzer	offen.	Alle	oben	genannten	Personen	haben	zudem	einen	An-
spruch	auf	die	Bereitstellung	und	Veröffentlichung	der	Informationen	auf	der	Plattform,	
für	die	das	Landestransparenzgesetz	eine	Veröffentlichungspflicht	vorsieht.

Was unterliegt dem Recht auf Informationszugang?

Nach	dem	Landestransparenzgesetz	können	Sie	Zugang	zu	amtlichen	Informationen	und	
Umweltinformationen	verlangen.	Zahlreiche	dieser	Informationen	werden	von	den	Behör-
den	in	Rheinland-Pfalz	aus	eigener	Initiative	auf	der	Transparenz-Plattform	veröffentlicht.	

Unter	den	Begriff	der	amtlichen	 Information	 fallen	alle	amtlichen	Zwecken	dienenden	
Aufzeichnungen.	 Das	 umfasst	 alle	 Formen	 des	 gespeicherten	 Wissens,	 also	 etwa	
Schreiben,	Tabellen,	Diagramme,	Bilder,	Pläne,	Karten,	aber	auch	optisch	oder	akus-
tisch	gespeicherte	Informationen	(CD/DVD).

Der	Begriff	der	Umweltinformation	ist	sehr	weit	und	umfasst	unter	anderem	alle	Daten	
über	den	Zustand	von	Umweltbestandteilen	wie	Luft	und	Atmosphäre,	Wasser,	Boden,	
Landschaft	und	natürliche	Lebensräume.	Aber	auch	Daten	über	Faktoren	wie	Stoffe,	
Energie,	 Lärm	 und	 Strahlung,	 Abfälle	 aller	 Art,	 sowie	 Emissionen,	 Ableitungen	 und	
sonstige	Freisetzungen	von	Stoffen	in	die	Umwelt	fallen	darunter.

Ausgenommen	vom	Anspruch	auf	Informationszugang	sind	Entwürfe	zu	Entscheidun-
gen	 sowie	Arbeiten	und	Beschlüsse	 zu	 ihrer	 unmittelbaren	Vorbereitung,	 soweit	 und	
solange	durch	die	vorzeitige	Bekanntgabe	der	Informationen	der	Erfolg	der	Entschei-
dungen	oder	bevorstehender	Maßnahmen	vereitelt	würde.	

Der	Antrag	nach	dem	Transparenzgesetz	kann	sich	nur	auf	bereits	vorhandene	Infor-
mationen	richten.	Die	auskunftspflichtige	Stelle	 ist	nicht	verpflichtet,	 Informationen	für	
Sie	neu	zu	beschaffen.
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Was finde ich auf der Transparenz-Plattform www.tpp.rlp.de?

Nach	dem	Landestransparenzgesetz	besteht	für	die	Behörden	des	Landes	die	Pflicht,	
die	in	§	7	Abs.	1	Landestransparenzgesetz	genannten	amtlichen	Informationen	zu	ver-
öffentlichen.	Alle	Behörden	in	Rheinland-Pfalz	sind	innerhalb	bestimmter	Fristen	dazu	
verpflichtet,	die	in	§	7	Abs.	2	Landestransparenzgesetz	aufgelisteten	Umweltinformatio-
nen	auf	der	Transparenz-Plattform	zugänglich	zu	machen.

Wann stelle ich einen Antrag?

Wenn	Sie	Informationen	von	einer	öffentlichen	Stelle	möchten	und	diese	Informationen	
nicht	 auf	 der	Transparenz-Plattform	 veröffentlicht	 sind,	 können	Sie	 einen	Antrag	 auf	
Informationszugang	stellen.

Muss der Antrag begründet werden?

In	aller	Regel	nicht,	denn	beim	Informationsfreiheitsanspruch	handelt	es	sich	um	einen	
sogenannten	voraussetzungslosen	Anspruch.	Das	bedeutet,	dass	Sie	gerade	kein	be-
sonderes	Interesse	darlegen	oder	nachweisen	müssen.	

Eine	Ausnahme	gibt	es	allerdings:	Wenn	die	angefragte	Behörde	eine	Abwägung	vor-
nehmen	muss.	Sind	Interessen	Dritter	z.B.	am	Schutz	ihrer	personenbezogenen	Daten	
oder	von	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen	betroffen,	hat	die	Behörde	Ihr	Informa-
tionsinteresse	 als	Antragstellerin	 oder	Antragsteller	mit	 dem	gegenläufigen	 Interesse	
abzuwägen.	Zur	Abwägung	benötigt	die	Behörde	Anhaltspunkte	für	Ihr	spezielles	Inter-
esse	an	diesen	Informationen.	In	diesem	Fall	kann	die	Behörde	Sie	darum	bitten,	Ihren	
Informationswunsch	zu	begründen.

An wen sind Anträge auf Informationszugang zu richten?

Wenden	Sie	sich	mit	Ihrem	Antrag	an	die	Behörde,	bei	der	die	von	Ihnen	gewünschten	
Informationen	 vermutlich	 vorliegen.	 Das	 können	 Ministerien,	 Hochschulen,	 Schulen,	
kommunale	Verwaltungen	wie	die	Verwaltung	der	Stadt	oder	Gemeinde	oder	sonstige	
Behörden	sein.	Unter	einer	Behörde	versteht	man	jede	Stelle,	die	Aufgaben	der	öffent-
lichen	Verwaltung	wahrnimmt.

Wenn	die	öffentliche	Stelle,	bei	der	Sie	Ihren	Antrag	gestellt	haben,	nicht	über	die	ge-
wünschte	Information	verfügt,	so	leitet	sie	den	Antrag	an	die	transparenzpflichtige	Stelle	
weiter,	bei	der	die	Information	vorliegt,	sofern	ihr	diese	bekannt	ist.	Oder	sie	weist	Sie	

auf	diese	Stelle	hin.	Über	eine	Weiterleitung	Ihres	Antrags	werden	Sie	informiert.

Wenn	Sie	Zugang	zu	Umweltinformationen	erhalten	möchten,	können	Sie	Ihren	Antrag	
auch	 an	 Privatpersonen	 oder	 Unternehmen	 richten,	 wenn	 diese	 im	 Zusammenhang	
mit	der	Umwelt	Dienstleistungen	erbringen	oder	Aufgaben	der	öffentlichen	Verwaltung	
wahrnehmen.

Gibt es eine vorgeschriebene Form für den Antrag?

Für	 den	Antrag	 auf	 Informationszugang	 ist	 keine	 Form	 vorgeschrieben.	 Sie	 können	
Ihren	Antrag	schriftlich,	mündlich,	elektronisch	oder	zur	Niederschrift	bei	der	 transpa-
renzpflichtigen	Behörde	stellen.	Empfohlen	wird	eine	Antragstellung	per	Post	oder	per	
E-Mail,	aber	Sie	können	auch	persönlich	bei	der	Behörde	anfragen.

Worauf ist bei dem Antrag zu achten?

Beschreiben	Sie	so	genau	wie	möglich,	welche	 Informationen	Sie	erhalten	möchten.	
Damit	unterstützen	Sie	die	Behörde	in	ihrem	Bestreben,	Ihnen	die	gewünschten	Inhal-
te	so	schnell	als	möglich	zugänglich	zu	machen.	Ist	Ihr	Antrag	zu	unbestimmt,	 ist	die	
angefragte	Behörde	dazu	verpflichtet,	Ihnen	dies	unverzüglich	mitzuteilen	und	Sie	um	
Präzisierung	zu	bitten.
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Wer entscheidet über die Form, in der ich die Informationen erhalte?

Grundsätzlich	entscheiden	Sie,	in	welcher	Form	Sie	die	von	Ihnen	gewünschte	Informa-
tion	bekommen.	Sie	können	vor	Ort	Einsicht	in	Unterlagen	nehmen,	die	Zusendung	von	
Kopien	verlangen	oder	auch	Informationen	in	elektronischer	Form	(CD/E-Mail-Anhang)	
erhalten.

Die	Behörde	darf	nur	dann	eine	andere	Form	des	Informationszugangs	wählen,	wenn	
dafür	ein	wichtiger	Grund	vorliegt,	etwa	wenn	ein	deutlich	höherer	Verwaltungsaufwand	
mit	der	von	Ihnen	gewünschten	Form	verbunden	ist.

Wie lange dauert es, bis ich Informationen erhalte?

Nach	dem	Landestransparenzgesetz	sind	die	Behörden	dazu	verpflichtet,	Ihnen	die	ge-
wünschten	Informationen	unverzüglich	zugänglich	zu	machen.	Spätestens	sind	Ihnen	
die	Informationen	jedoch	innerhalb	eines	Monats	zu	geben.

Allerdings	ist	eine	Verlängerung	dieser	Frist	zulässig,	etwa	dann,	wenn	vor	dem	Zugang	
zu	amtlichen	 Informationen	betroffene	Dritte	 beteiligt	werden	müssen	oder	wenn	bei	
Umweltinformationen	die	Beantwortung	innerhalb	der	Monatsfrist	wegen	des	Umfangs	
oder	der	Komplexität	der	begehrten	Informationen	nicht	möglich	ist.	Die	Behörde	muss	
Sie	über	die	Fristverlängerung	und	die	Gründe	dafür	spätestens	innerhalb	der	Monats-
frist	informieren.

Aus welchen Gründen kann der Antrag abgelehnt werden?

Es	ist	möglich,	dass,	obwohl	die	von	Ihnen	gewünschten	Informationen	bei	der	ange-
fragten	Behörde	vorhanden	sind,	Ihnen	der	Zugang	nur	in	Teilen	gewährt	oder	in	man-
chen	Fällen	sogar	gänzlich	verwehrt	wird.	In	einzelnen	Fällen	kann	es	auch	sein,	dass	
Sie	den	Zugang	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erhalten.

Das	Landestransparenzgesetz	 formuliert	 verschiedene	Belange,	die	einem	 Informati-
onszugang	entgegenstehen	können.	Das	sind	der	Schutz	von	Betriebs-	und	Geschäfts-
geheimnissen,	 der	Schutz	geistigen	Eigentums,	 der	Schutz	 von	öffentlichen	und	be-
hördlichen	Belangen,	der	Schutz	von	Forschung	und	Lehre	und	schließlich	der	Schutz	
personenbezogener	Daten.

Sind	Inhalte,	zu	denen	Sie	Zugang	wünschen,	durch	die	genannten	entgegenstehen-
den	Belange	geschützt,	muss	die	Behörde	–	mit	Ausnahme	des	Schutzes	behördlicher	
Belange	–	ein	sogenanntes	Drittbeteiligungsverfahren	durchführen	und	der	oder	dem	
betroffenen	Dritten	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	geben.	Auch	muss	die	Behörde	–	
wenn	solche	Belange	betroffen	sind	–	zwischen	Ihrem	Informationsinteresse,	dem	öf-
fentlichen	Informationsinteresse	und	den	geschützten	Belangen	abwägen.

Dies	kann	im	Ergebnis	dazu	führen,	dass	Sie	die	gewünschten	Informationen	nur	teil-
weise	(etwa	mit	Schwärzungen)	oder	gar	nicht	erhalten.

Was kostet der Informationszugang?

Generell	sind	die	Erteilung	einfacher	Auskünfte	und	die	Akteneinsicht	vor	Ort	gebühren-
frei.	Auch	fallen	grundsätzlich	keine	Gebühren	an,	soweit	Ihr	Antrag	abgelehnt	wurde.

Sind	seitens	der	transparenzpflichtigen	Behörde	aber	umfangreichere	Maßnahmen	zur	
Vorbereitung	 der	Akteneinsicht	 erforderlich	 (etwa	 das	 Erstellen	 von	 Kopien	 und	 das	
Schwärzen	von	 im	Dokument	vorhandenen	personenbezogenen	Daten	oder	von	Be-
triebs-	und	Geschäftsgeheimnissen),	können	diese	in	Rechnung	gestellt	werden,	wenn	
für	die	Bearbeitung	mehr	als	45	Minuten	Zeit	investiert	werden	muss.

Die	Höhe	der	Gebühren	richtet	sich	nach	dem	Allgemeinen	Gebührenverzeichnis	des	
Landes	Rheinland-Pfalz.	Die	für	eine	Anfrage	anfallenden	Gebühren	können	sich	zwi-
schen	35	Euro	und	700	Euro	bewegen.	Fragen	Sie	deshalb	bei	der	Behörde	an,	ob	für	
Ihre	Anfrage	Gebühren	entstehen	werden	und	wenn	ja,	in	welcher	Höhe.	Daneben	kann	
die	Behörde	die	Erstattung	entstehender	Auslagen	–	etwa	von	Kopierkosten	oder	Porto	–	 
von	Ihnen	verlangen.
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Das	Landestransparenzgesetz	verpflichtet	jedoch	die	Behörden	dazu,	die	Gebühren	so	
zu	bemessen,	dass	Sie	nicht	von	der	wirksamen	Ausübung	 Ihres	Rechts	abgehalten	
werden	können.

Wer hilft mir, wenn mein Antrag abgelehnt wurde?

Wenn	Sie	 Ihren	Antrag	schriftlich	gestellt	haben	oder	dies	wünschen,	wird	 Ihnen	die	
Behörde	die	Gründe	darlegen,	weshalb	Ihr	Antrag	ganz	oder	in	Teilen	abgelehnt	wurde.	
Möglicherweise	teilt	Ihnen	die	Behörde	aber	auch	mit,	dass	Sie	die	gewünschten	Infor-
mationen	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erhalten	können.

Gegen	diese	Ablehnung	können	Sie	Widerspruch	bei	der	Behörde	einlegen	und	–	wenn	
Ihrem	Widerspruch	nicht	abgeholfen	wurde	–	auch	klagen.

Daneben helfen Ihnen der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit und seine Mit-
arbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	wenn	Ihr	Antrag	ganz	oder	in	Teilen	abgelehnt	wurde.	Er	
wird	auf	Ihre	Bitte	hin	den	Vorgang	prüfen.	Wenn	die	öffentliche	Stelle	seiner	Einschät-
zung	 nach	 nicht	 richtig	 entschieden	 hat,	wird	 er	 diese	 darauf	 hinweisen.	Hält	 er	 die	
Entscheidung	für	richtig,	wird	er	Ihnen	dies	erläutern.

Sie	 können	 sich	 auch	 an	 den	 Landesbeauftragten	 wenden,	 wenn	 Sie	 Fragen	 zum	
Transparenzgesetz,	zur	Transparenz-Plattform	oder	zum	Antragsverfahren	haben	oder	
wenn	Sie	eine	Beratung	wünschen.

15

Der	Landesbeauftragte	im	Gespräch	mit	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	(Foto:	LfDI)
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Zweck des Gesetzes
(1)	Zweck	dieses	Gesetzes	ist	es,	den	Zu-
gang zu amtlichen Informationen und zu 
Umweltinformationen	 zu	 gewähren,	 um	
damit	die	Transparenz	und	Offenheit	der	
Verwaltung	zu	vergrößern.

(2)	Auf	diese	Weise	sollen	die	demokrati-
sche	Meinungs-	und	Willensbildung	in	der	
Gesellschaft	gefördert,	die	Möglichkeit	der	
Kontrolle staatlichen Handelns durch die 
Bürgerinnen und Bürger verbessert, die 
Nachvollziehbarkeit	 von	 politischen	 Ent-
scheidungen	 erhöht,	 Möglichkeiten	 der	
demokratischen	Teilhabe	gefördert	sowie	
die	Möglichkeiten	des	 Internets	 für	einen	
digitalen	Dialog	 zwischen	Staat	 und	Ge-
sellschaft	genutzt	werden.

(3)	1 Transparenz	und	Offenheit	sind	Leitli-
nien	für	das	Handeln	der	Verwaltung.	2Sie 
finden ihre Grenzen in entgegenstehen-
den	schutzwürdigen	Belangen.

§ 2  Anspruch auf Zugang zu  
Informationen
(1)	1 Das Land errichtet und betreibt eine 
elektronische	 Plattform	 (Transparenz-
Plattform),	 auf	 der	 die	 Verwaltung	 Infor-
mationen	 von	 Amts	 wegen	 bereitstellt.	
2Natürliche	 Personen	 sowie	 juristische	
Personen	 des	 Privatrechts	 und	 nicht	
rechtsfähige	 Vereinigungen	 von	 Bürge-
rinnen und Bürgern haben jederzeit An-
spruch	auf

1.	 	Bereitstellung	und	Veröffentlich	ung	der	
Informationen,	 für	die	eine	Veröffentli-

chungspflicht	 gesetzlich	 vorgeschrie-
ben	ist,	auf	der	Transparenz-Plattform,

2.   Zugang	 zu	 den	 auf	 der	 Transparenz-
Plattform	 gemäß	 den	 Bestimmungen	
des	Teils	2	veröffentlichten	Informatio-
nen.

3 Satz	2	gilt	auch	für	juristische	Personen	
des	öffentlichen	Rechts,	soweit	sie	Grund-
rechtsträger	sind.

(2)	1 Die	in	Absatz	1	Satz	2	und	3	genann-
ten	Personen	und	nicht	rechtsfähigen	Ver-
einigungen haben darüber hinaus einen 
Anspruch	 auf	 Zugang	 zu	 Informationen,	
der	 durch	Antrag	geltend	 zu	machen	 ist.	
2Ein	rechtliches	oder	berechtigtes	Interes-
se	muss	nicht	dargelegt	werden.

(3)	Soweit	 besondere	Rechtsvorschriften	
den	 Zugang	 zu	 Informationen,	 die	 Aus-
kunftserteilung,	 die	 Übermittlung	 oder	
die	Gewährung	von	Akteneinsicht	regeln,	
gehen diese Rechtsvorschriften mit Aus-
nahme	des	§	29	des	Verwaltungsverfah-
rensgesetzes den Bestimmungen dieses 
Gesetzes	vor.

§ 3  Anwendungsbereich,  
transparenzpflichtige Stellen
(1)	 Dieses	 Gesetz	 gilt	 für	 die	 Behörden	
des Landes, der Gemeinden und der Ge-
meindeverbände	sowie	der	sonstigen	der	
Aufsicht des Landes unterstehenden juris-
tischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	
soweit	sie	in	öffentlich-rechtlicher	oder	pri-
vatrechtlicher	 Form	 Verwaltungstätigkeit	
ausüben;	§	7	Abs.	5	bleibt	unberührt.

(2)	1 Behörde	ist	jede	Stelle	im	Sinne	des	
§	2	des	Landesverwaltungsverfahrensge-
setzes.	2	Für	den	Zugang	zu	amtlichen	In-
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formationen	 ist	Behörde	 im	Sinne	dieses	
Gesetzes auch eine natürliche oder juristi-
sche	Person	des	Privatrechts,	soweit	eine	
Behörde	sich	dieser	Person	zur	Erfüllung	
ihrer	 öffentlichen	Aufgaben	 bedient	 oder	
dieser	 Person	 die	 Erfüllung	 öffentlicher	
Aufgaben	übertragen	wurde.	3Für	den	Zu-
gang	zu	Umweltinformationen	ist	Behörde	
im Sinne dieses Gesetzes auch eine na-
türliche	oder	juristische	Person	des	Privat-
rechts,

1.	 	die	 aufgrund	 von	 Bundes-	 oder	 Lan-
desrecht	 Aufgaben	 der	 öffentlichen	
Verwaltung	 wahrnimmt	 oder	 Dienst-
leistungen	erbringt,	die	im	Zusammen-
hang	mit	der	Umwelt	stehen	oder

2.  die	 öffentliche	 Aufgaben	 wahrnimmt	
oder	 öffentliche	 Dienstleistungen	 er-
bringt,	die	 im	Zusammenhang	mit	der	
Umwelt	 stehen,	 insbesondere	 solche	
der	 umweltbezogenen	 Daseinsvor-
sorge, und dabei der Kontrolle des 
Landes, einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes oder einer sons-
tigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden	juristischen	Person	des	öf-
fentlichen	Rechts	unterliegt.

4 Öffentliche	 Gremien,	 die	 diese	 Stellen	
beraten,	gelten	als	Teil	der	Stelle,	die	de-
ren	Mitglieder	beruft.

(3)	 Eine	Kontrolle	 nach	Absatz	 2	 Satz	 3	
Nr.	2	liegt	vor,	wenn

1.			die	 Person	 des	 Privatrechts	 bei	 der	
Wahrnehmung	der	öffentlichen	Aufga-
be	oder	bei	der	Erbringung	der	öffentli-
chen Dienstleistung gegenüber Dritten 
besonderen	 Pflichten	 unterliegt	 oder	
über besondere Rechte verfügt, ins-

besondere	 ein	 Kontrahierungszwang	
oder	ein	Anschluss-	und	Benutzungs-
zwang	besteht,	oder

2.	 	ein	 oder	 mehrere	 Träger	 der	 öffentli-
chen	 Verwaltung	 alleine	 oder	 zusam-
men, unmittelbar oder mittelbar

	 a)		die	Mehrheit	des	gezeichneten	Ka-
pitals	des	Unternehmens	besitzen,

	 b)		über	die	Mehrheit	der	mit	den	Antei-
len	 des	 Unternehmens	 verbunde-
nen Stimmrechte verfügen oder

	 c)	 	mehr	 als	 die	 Hälfte	 der	 Mitglieder	
des	 Verwaltungs-,	 Leitungs-	 oder	
Aufsichtsorgans	des	Unternehmens	
bestellen	können	oder

3.	 	mehrere	 juristische	 Personen	 des	 öf-
fentlichen Rechts zusammen mittel-
bar oder unmittelbar über eine Mehr-
heit	nach	Nummer	2	verfügen	und	der	
überwiegende	Anteil	 an	 dieser	 Mehr-
heit	den	 in	Absatz	2	Satz	3	Nr.	2	ge-
nannten	juristischen	Personen	des	öf-
fentlichen	Rechts	zuzuordnen	ist.

(4)	Dieses	Gesetz	gilt	für	den	Landtag,	die	
Gerichte	sowie	die	Strafverfolgungs-	und	
Strafvollstreckungsbehörden	 nur,	 soweit	
sie	Aufgaben	der	öffentlichen	Verwaltung	
wahrnehmen.

(5)	 1 Dieses Gesetz gilt für den Landes-
rechnungshof	 nur,	 soweit	 antragstellen-
den	 Personen	 durch	 Auskunft,	 Akten-
einsicht	 oder	 in	 sonstiger	Weise	Zugang	
zu	 dem	 Prüfungsergebnis	 gewährt	 wird,	
wenn	 dieses	 abschließend	 festgestellt	
wurde.	 2 Zum	 Schutz	 des	 Prüfungs-	 und	
Beratungsverfahrens	wird	Zugang	zu	den	
zur	Prüfungs-	 und	Beratungstätigkeit	 ge-
führten	 Akten	 nicht	 gewährt.	 3 Dies gilt 

auch	 für	 die	 entsprechenden	 Akten	 bei	
den	geprüften	Stellen.	4 Satz 1 findet ent-
sprechende	Anwendung	auf	die	Tätigkeit	
der	Präsidentin	oder	des	Präsidenten	des	
Landesrechnungshofs als die oder der 
Beauftragte für die Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung.

(6)	 1Für	 den	 Zugang	 zu	 amtlichen	 In-
formationen gilt dieses Gesetz nicht für 
Sparkassen	und	deren	Verbände	und	für	
andere	 öffentlich-rechtliche	 Kreditinstitu-
te	gemäß	§	1	Abs.	1	des	Kreditwesenge-
setzes	 sowie	 die	Selbstverwaltungsorga-
nisationen, insbesondere der Wirtschaft 
und	der	Freien	Berufe.	 2	Diese sorgen in 
eigener	 Verantwortung	 für	 Transparenz	
und	 Offenheit	 gegenüber	 den	 Bürgerin-
nen	 und	 Bürgern.	 3 Für	 den	 Zugang	 zu	
Umweltinformationen	 gilt	 dieses	 Gesetz	
abweichend	von	Satz	1	auch	für	Sparkas-
sen	und	deren	Verbände	und	 für	andere	
öffentlich-rechtliche	Kreditinstitute	gemäß	
§	1	Abs.	1	des	Kreditwesengesetzes	so-
wie	die	Selbstverwaltungsorganisationen,	
insbesondere der Wirtschaft und der Frei-
en	Berufe.

(7)	 Dieses	 Gesetz	 gilt	 für	 die	 öffentlich-
rechtlichen	Rundfunkanstalten	nur,	soweit	
sie	Aufgaben	der	öffentlichen	Verwaltung	
wahrnehmen	 und	 dies	 staatsvertraglich	
geregelt	ist.

(8)	 Dieses	 Gesetz	 gilt	 nicht	 für	 steuer-
rechtliche Verfahren nach der Abgaben-
ordnung.

§ 4  Umfang der Transparenzpflicht
(1)	 Nach	 diesem	 Gesetz	 besteht	 die	
Pflicht,	Informationen	gemäß	den	Bestim-
mungen	des	Teils	2	auf	der	Transparenz-

Plattform	 zu	 veröffentlichen	 sowie	 den	
Zugang	zu	Informationen	gemäß	den	Be-
stimmungen	des	Teils	3	auf	Antrag	zu	ge-
währen	(Transparenzpflicht).

(2)	 1Der	 Transparenzpflicht	 unterliegen	
Informationen,	 über	 die	 die	 transparenz-
pflichtigen	 Stellen	 verfügen	 oder	 die	 für	
sie	bereitgehalten	werden.	2Ein	Bereithal-
ten	liegt	vor,	wenn	eine	natürliche	oder	ju-
ristische	Person,	die	selbst	nicht	transpa-
renzpflichtige	Stelle	 ist,	 Informationen	 für	
eine	 transparenzpflichtige	 Stelle	 aufbe-
wahrt,	auf	die	diese	Stelle	einen	Übermitt-
lungsanspruch	hat.

(3)	Die	transparenzpflichtigen	Stellen	ge-
währleisten,	 soweit	 möglich,	 dass	 alle	
von ihnen oder für sie zusammengestell-
ten	Informationen	auf	dem	gegenwärtigen	
Stand,	exakt	und	vergleichbar	sind.

(4)	 Das	 Bereitstellen	 von	 Informationen	
auf	 der	 Transparenz-Plattform	 nach	 §	 6	
entbindet	 nicht	 von	 anderweitigen	 Ver-
pflichtungen,	 für	eine	Verbreitung	der	 In-
formationen	zu	sorgen.

(5)	 1Veröffentlichungspflichtige	 amtliche	
Informationen	 sind	 zehn	 Jahre,	 Umwelt-
informationen dauerhaft elektronisch zu-
gänglich	zu	halten.	2	Dies	gilt	nicht	für	Um-
weltinformationen,	die	vor	dem	28.	Januar	
2003	erhoben	wurden,	es	sei	denn,	diese	
Daten sind bereits in elektronischer Form 
vorhanden.	3 §	7	Abs.	3	des	Landesarchiv-
gesetzes	vom	5.	Oktober	1990	(GVBl.	S.	
277,	BS	224-10)	in	der	jeweils	geltenden	
Fassung	bleibt	unberührt.

§ 5  Begriffsbestimmungen
(1)	Informationen	im	Sinne	dieses	Geset-
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zes	sind	amtliche	Informationen	und	Um-
weltinformationen,	 unabhängig	 von	 der	
Art	ihrer	Speicherung.

(2)	Amtliche	Informationen	sind	alle	dienst-
lichen	 Zwecken	 dienenden	Aufzeichnun-
gen;	 dies	 gilt	 für	 Entwürfe	 und	 Notizen	
nur,	wenn	sie	Bestandteil	eines	Vorgangs	
werden	sollen.

(3)	 Umweltinformationen	 sind	 alle	 Daten	
über

1.	 	den	 Zustand	 von	 Umweltbestandtei-
len	wie	Luft	und	Atmosphäre,	Wasser,	
Boden, Landschaft und natürliche Le-
bensräume	 einschließlich	 Feuchtge-
biete,	Küsten-	und	Meeresgebiete,	die	
Artenvielfalt und ihre Bestandteile, ein-
schließlich	 gentechnisch	 veränderter	
Organismen,	 sowie	 die	 Wechselwir-
kungen	 zwischen	 diesen	 Bestandtei-
len,

2.	 	Faktoren	 wie	 Stoffe,	 Energie,	 Lärm	
und	Strahlung,	Abfälle	 aller	Art	 sowie	
Emissionen,	Ableitungen	und	sonstige	
Freisetzungen	von	Stoffen	 in	die	Um-
welt,	die	sich	auf	die	Umweltbestand-
teile	 im	Sinne	von	Nummer	1	auswir-
ken	oder	wahrscheinlich	auswirken,

3.	 Maßnahmen	oder	Tätigkeiten,	die
 
	 a)		sich	auf	die	Umweltbestandteile	 im	

Sinne	der	Nummer	1	oder	auf	Fak-
toren	im	Sinne	der	Nummer	2	aus-
wirken	oder	wahrscheinlich	auswir-
ken oder

	 b)		den	 Schutz	 von	 Umweltbestand-
teilen	 im	Sinne	 der	Nummer	 1	 be-
zwecken;	 zu	 diesen	 Maßnahmen	
gehören	 auch	 politische	 Konzepte,	
Rechts-	 und	 Verwaltungsvorschrif-

ten,	 Abkommen,	 Umweltvereinba-
rungen,	Pläne	und	Programme,

4.	 	Berichte	über	die	Umsetzung	des	Um-
weltrechts,

5.	 	Kosten-Nutzen-Analysen	 oder	 sons-
tige	 wirtschaftliche	Analysen	 und	An-
nahmen, die zur Vorbereitung oder 
Durchführung von Maßnahmen oder 
Tätigkeiten	 im	 Sinne	 der	 Nummer	 3	
verwendet	werden,	und

6.	 	den	 Zustand	 der	 menschlichen	 Ge-
sundheit und Sicherheit, die Lebens-
bedingungen	 des	 Menschen	 sowie	
Kulturstätten	 und	 Bauwerke,	 soweit	
sie	 jeweils	 vom	Zustand	 der	Umwelt-
bestandteile	 im	Sinne	der	Nummer	1,	
von	Faktoren	im	Sinne	der	Nummer	2	
oder	von	Maßnahmen	oder	Tätigkeiten	
im	Sinne	der	Nummer	3	betroffen	sind	
oder	sein	können;	hierzu	gehört	auch	
die Kontamination der Lebensmittel-
kette.

(4)	Im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist

1.	 	ein	 maschinenlesbares	 Format	 ein	 
Dateiformat, das so strukturiert ist, 
dass	Softwareanwendungen	bestimm-
te Daten, einschließlich einzelner 
Sachverhaltsdarstellungen und deren 
interner Struktur, leicht identifizieren, 
erkennen	und	extrahieren	können,

2.	 	ein	 offenes	 Format	 ein	 Dateiformat,	
das	 plattformunabhängig	 ist	 und	 der	
Öffentlichkeit	 ohne	 Einschränkungen,	
die	 der	 Weiterverwendung	 von	 Infor-
mationen	hinderlich	wären,	zugänglich	
gemacht	wird,

3.	 	ein	 anerkannter,	 offener	Standard	 ein	
schriftlich niedergelegter Standard, in 
dem die Anforderungen für die Sicher-

stellung	 der	 Interoperabilität	 der	 Soft-
ware	niedergelegt	sind.

(5)	 Weiterverwendung	 ist	 jede	 Nutzung	
von Informationen für kommerzielle oder 
nichtkommerzielle	 Zwecke,	 die	 über	 die	
Erfüllung	 einer	 öffentlichen	Aufgabe	 hin-
ausgeht; die intellektuelle Wahrnehmung 
einer	Information	und	die	Verwertung	des	
dadurch erlangten Wissens stellen regel-
mäßig	keine	Weiterverwendung	dar.

(6)	1Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	
im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf ein 
Unternehmen	 bezogene	Tatsachen,	 Um-
stände	und	Vorgänge,	die	nicht	offenkun-
dig,	 sondern	 nur	 einem	 begrenzten	 Per-
sonenkreis	zugänglich	sind	und	an	deren	
Nichtverbreitung	der	Rechtsträger	ein	be-
rechtigtes	Interesse	hat.	2	Ein	berechtigtes	
Interesse	liegt	vor,	wenn	das	Bekanntwer-
den	einer	Tatsache	geeignet	ist,	die	Wett-
bewerbsposition	 eines	 Konkurrenten	 zu	
fördern	oder	die	Stellung	des	eigenen	Be-
triebs	 im	Wettbewerb	zu	schmälern	oder	
wenn	es	geeignet	ist,	dem	Geheimnisträ-
ger	Schaden	zuzufügen.

Teil 2
Transparenz-Plattform

§ 6  Allgemeine Bestimmungen
(1)	 Auf	 der	 Transparenz-Plattform	 des	
Landes	werden	vorbehaltlich	der	§§	14	bis	
17 die in § 7 genannten Informationen in 
elektronischer	Form	zugänglich	gemacht.

(2)	Bereits	vorhandene	Informationsange-
bote	 können	 vorbehaltlich	 der	 §§	 14	 bis	
17	 in	die	Transparenz-Plattform	integriert	
werden.

(3)	 1Die	 Transparenz-Plattform	 enthält	
eine	 Suchfunktion	 sowie	 eine	 nicht	 ano-
nyme	Rückmeldefunktion.	2	Die Rückmel-
defunktion	 soll	 es	 den	 Nutzerinnen	 und	
Nutzern	 ermöglichen,	 vorhandene	 Infor-
mationen	zu	bewerten	und	auf	 Informati-
onsdefizite	und	Informationswünsche	auf-
merksam	zu	machen.

§ 7  Veröffentlichungspflichtige  
Informationen
(1)	 Der	 Veröffentlichungspflicht	 auf	 der	
Transparenz-Plattform	 im	 Sinne	 des	 §	 6	
unterliegen vorbehaltlich der §§ 14 bis 17

1.	 	Ministerratsbeschlüsse;	 diese	 sind	
zu	erläutern,	 soweit	 dies	 für	 das	Ver-
ständnis	 erforderlich	 ist;	 Beschlüsse	
zum Abstimmungsverhalten im Bun-
desrat	sind	nur	 im	Ergebnis	zu	veröf-
fentlichen,

2.	 	Berichte	und	Mitteilungen	der	Landes-
regierung an den Landtag,

3.	 	in	 öffentlicher	 Sitzung	 gefasste	 Be-
schlüsse	nebst	 den	 zugehörigen	Pro-
tokollen und Anlagen,

4.	 	die	 wesentlichen	 Inhalte	 von	 Verträ-
gen	 von	 allgemeinem	 öffentlichen	 In-
teresse	 mit	 einem	 Auftragswert	 von	
mehr	 als	 20	 000,00	 EUR,	 soweit	 es	
sich	 nicht	 um	 Beschaffungsverträ-
ge	 oder	 Verträge	 über	 Kredite	 und	 
Finanztermingeschäfte	handelt,

5.	 	Haushalts-,	 Stellen-,	 Organisations-,	
Geschäftsverteilungs-	und	Akten	pläne,

6.	 	Verwaltungsvorschriften	und	allgemei-
ne	Veröffentlichungen,

7.	 	amtliche	 Statistiken	 und	 Tätigkeits-
berichte,

8.	 	Gutachten	und	Studien,	soweit	sie	von	
Behörden	in	Auftrag	gegeben	wurden,	
in	Entscheidungen	der	Behörden	ein-
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flossen oder ihrer Vorbereitung dien-
ten,

9.	 	Geodaten	nach	Maßgabe	des	Landes-
geodateninfrastrukturgesetzes vom 
23.	Dezember	2010	(GVBl.	S.	548,	BS	
219-2)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fas-
sung,

10.		die	 von	 den	 transparenzpflichtigen	
Stellen	 erstellten	 öffentlichen	 Pläne,	
insbesondere der Landeskranken-
hausplan,	 und	 andere	 landesweite	
Planungen,

11.		Zuwendungen,	soweit	es	sich	um	För-
dersummen ab einem Betrag von 1 
000,00	EUR	handelt,

12.		Zuwendungen	an	die	öffentliche	Hand	
ab	einem	Betrag	von	1	000,00	EUR,

13.		die	 wesentlichen	Unternehmensdaten	
von	Beteiligungen	des	Landes	an	pri-
vatrechtlichen	 Unternehmen,	 soweit	
sie der Kontrolle des Landes im Sinne 
des	§	3	Abs.	3	Nr.	2	und	3	unterliegen,	
und	Daten	über	die	wirtschaftliche	Si-
tuation der durch das Land errichteten 
rechtlich	 selbstständigen	 Anstalten,	
rechtsfähigen	 Körperschaften	 des	 öf-
fentlichen	Rechts	mit	wirtschaftlichem	
Geschäftsbetrieb	 und	 Stiftungen	 ein-
schließlich	einer	Darstellung	der	 jähr-
lichen	Vergütungen	und	Nebenleistun-
gen für die Leitungsebene,

14.		im	Rahmen	des	Antragsverfahrens	ge-
mäß	 den	 Bestimmungen	 des	 Teils	 3	
elektronisch	 zugänglich	 gemachte	 In-
formationen.

(2)	 1 Darüber hinaus unterliegen vorbe-
haltlich der §§ 14 bis 17 die nachstehen-
den	Umweltinformationen	der	Veröffentli-
chungspflicht:
1.	 	der	Wortlaut	von	völkerrechtlichen	Ver-

trägen,	das	von	den	Organen	der	Eu-

ropäischen	 Union	 erlassene	 Unions-
recht	 sowie	 Rechtsvorschriften	 von	
Bund, Land, Gemeinden und Gemein-
deverbänden	über	die	Umwelt	oder	mit	
Bezug	zur	Umwelt,

2.	 	politische	 Konzepte	 sowie	 Pläne	 und	
Programme	mit	Bezug	zur	Umwelt,

3.	 	Berichte	 über	 den	 Stand	 der	 Umset-
zung	 von	 Rechtsvorschriften	 sowie	
Konzepten,	 Plänen	 und	 Programmen	
nach	 den	 Nummern	 1	 und	 2,	 sofern	
solche	 Berichte	 von	 den	 jeweiligen	
transparenzpflichtigen	Stellen	 in	 elek-
tronischer	Form	ausgearbeitet	worden	
sind	oder	bereitgehalten	werden,

4.	 	Daten	oder	Zusammenfassungen	von	
Daten	aus	der	Überwachung	von	Tä-
tigkeiten,	die	sich	auf	die	Umwelt	aus-
wirken	oder	wahrscheinlich	auswirken,

5.	 	Zulassungsentscheidungen,	 die	 er-
hebliche	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	
haben,	 und	 Umweltvereinbarungen	
sowie

6.	 	zusammenfassende	 Darstellungen	
und	 Bewertungen	 der	 Umweltauswir-
kungen	 nach	 den	 §§	 11	 und	 12	 des	
Gesetzes	über	die	Umweltverträglich-
keitsprüfung	 in	 der	 Fassung	 vom	 24.	
Februar	2010	(BGBl.	I	S.	94)	in	der	je-
weils	 geltenden	 Fassung	 und	 Risiko-
bewertungen	 im	Hinblick	 auf	Umwelt-
bestandteile	nach	§	5	Abs.	3	Nr.	1.

2	 In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	5	und	6	
genügt	 zur	 Verbreitung	 die	 Angabe,	 wo	
solche	Informationen	zugänglich	sind	oder	
gefunden	werden	können.	 3 Im Fall einer 
unmittelbaren Bedrohung der menschli-
chen	Gesundheit	oder	der	Umwelt	haben	
die	 transparenzpflichtigen	 Stellen	 sämt-
liche	 Umweltinformationen,	 über	 die	 sie	
verfügen und die es der eventuell betrof-

fenen	Öffentlichkeit	ermöglichen	könnten,	
Maßnahmen	zur	Abwendung	oder	Begren-
zung	 von	Schäden	 infolge	 dieser	Bedro-
hung zu ergreifen, unmittelbar und unver-
züglich	zu	verbreiten;	dies	gilt	unabhängig	
davon,	 ob	 diese	Folge	menschlicher	Tä-
tigkeit	oder	einer	natürlichen	Ursache	ist.	
4 Verfügen	 mehrere	 transparenzpflichtige	
Stellen über solche Informationen, sollen 
sie	sich	bei	deren	Verbreitung	abstimmen.	 
5 Die Anforderungen an die Verbreitung 
von	 Umweltinformationen	 können	 auch	
dadurch	erfüllt	werden,	dass	Verknüpfun-
gen	 zu	 Internet-Seiten	 eingerichtet	 wer-
den,	auf	denen	die	zu	verbreitenden	Um-
weltinformationen	 zu	 finden	 sind.	 6 Die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach den 
Sätzen	1	bis	5	kann	auf	bestimmte	Stellen	
der	 öffentlichen	 Verwaltung	 oder	 private	
Stellen	übertragen	werden.

(3)	Informationen,	bei	denen	aufgrund	an-
derer	Rechtsvorschriften	eine	Veröffentli-
chungspflicht	besteht,	sollen	auch	auf	der	
Transparenz-Plattform	 veröffentlicht	 wer-
den.

(4)	 1Die	Absätze	1	bis	 3	 gelten	mit	Aus-
nahme	 der	 in	Absatz	 1	 Nr.	 5	 genannten	
Organisationspläne	 und	 des	 Absatzes	 2	
nicht für die Gemeinden und Gemeinde-
verbände,	 die	 sonstigen	 der	 Rechtsauf-
sicht des Landes unterstehenden juristi-
schen	Personen	 des	 öffentlichen	Rechts	
sowie	 für	die	 von	diesen	mit	 öffentlichen	
Aufgaben	 betrauten	 transparenzpflichti-
gen	Stellen	nach	§	3	Abs.	2	Satz	2.	2	Die-
se	können	die	bei	 ihnen	 im	Übrigen	vor-
handenen	Informationen	gemäß	Absatz	1	
zur	Veröffentlichung	auf	der	Transparenz-
Plattform	bereitstellen.

(5)	 Transparenzpflichtige	 Stellen,	 die	
nach	 diesem	 Gesetz	 nicht	 zur	 Veröf-
fentlichung von Informationen nach Ab-
satz	 1	 verpflichtet	 sind,	 können	 die	 bei	 
ihnen vorhandenen Informationen auf der 
Transparenz-Plattform	bereitstellen.

§ 8  Anforderungen an die 
Veröffentlichung
(1)	 1Die	 transparenzpflichtigen	 Stellen	
sind	 verpflichtet,	 Informationen	 auf	 der	
Transparenz-Plattform	in	geeigneter	Wei-
se	 bereitzustellen.	 2	 Dabei sollen Infor-
mationen	 im	 Volltext	 als	 elektronische	
Dokumente bereitgestellt und Daten so 
vollständig	wie	möglich	dokumentiert	wer-
den.

(2)	 Soweit	Rückmeldungen	nach	§	6	Abs.	
3 den Schluss zulassen, dass bestimmte 
Informationen	 der	 Erläuterung	 bedürfen,	
sind	diese	 in	verständlicher	Weise	abzu-
fassen	und	auf	der	Transparenz-Plattform	
bereitzustellen.

(3)	1 Informationen sind in allen angefrag-
ten	Formaten	und	Sprachen,	in	denen	sie	
bei	 der	 transparenzpflichtigen	Stelle	 vor-
liegen,	 zur	Weiterverwendung	 zur	 Verfü-
gung	zu	stellen;	soweit	möglich	und	wenn	
damit	 für	 die	 transparenzpflichtige	 Stelle	
kein	 unverhältnismäßiger	 Aufwand	 ver-
bunden ist, sind sie in einem offenen und 
maschinenlesbaren Format zusammen 
mit	 den	 zugehörigen	 Metadaten	 bereit-
zustellen.	 2	Sowohl	die	Formate	als	auch	
die	Metadaten	sollen	so	weit	wie	möglich	
anerkannten,	offenen	Standards	entspre-
chen.

(4)	Die bereitgestellten Informationen sind in 
angemessenen	Abständen	zu	aktualisieren.
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(5)	 1Soweit	 die	 transparenzpflichtigen	
Stellen über einen eigenen Internetauftritt 
verfügen,	haben	sie	auf	der	Einstiegsweb-
site ausdrücklich auf dieses Gesetz, auf 
den	 danach	 bestehenden	 Anspruch	 auf	
Informationszugang und auf die Befugnis-
se der oder des Landesbeauftragten für 
die	 Informationsfreiheit	 (§	 19)	 hinzuwei-
sen.	2	Satz	1	gilt	nicht	für	die	in	§	7	Abs.	4	
Satz	1	und	Abs.	5	genannten	transparenz-
pflichtigen	Stellen.

§ 9  Führen von Verzeichnissen, 
Unterstützung beim Informations-
zugang
(1)	 1Die	 transparenzpflichtigen	 Stellen	
treffen	 praktische	 Vorkehrungen	 zur	 Er-
leichterung des Informationszugangs, bei-
spielsweise	durch

1.	 	die	 Benennung	 von	 Auskunftsperso-
nen oder Informationsstellen und,

2.	 	soweit	 sich	 diese	 Angaben	 nicht	 be-
reits	 aus	 der	 Transparenz-Plattform	
ergeben,	durch	das	Führen	und	Veröf-
fentlichen von

	 a)		Verzeichnissen,	aus	denen	sich	die	
vorhandenen Informationssamm-
lungen	 und	 -zwecke	 erkennen	 las-
sen und

	 b)		Verzeichnissen	 über	 verfüg	bare	
Umweltinformationen.

2	Soweit	möglich	hat	die	Veröffentlichung	
der Verzeichnisse in elektronischer Form 
zu	erfolgen.

(2)	1Die	transparenzpflichtigen	Stellen	sol-
len	 den	 Zugang	 zu	 Informationen	 durch	
Bestellung einer oder eines Beauftragten 
fördern;	soweit	möglich,	soll	diese	Aufga-

be	 den	 behördlichen	 Datenschutzbeauf-
tragten	 übertragen	 werden.	 2	 §	 11	 Abs.	
5	Satz	 1	 und	 2	 des	 Landesdatenschutz-
gesetzes	 gilt	 entsprechend.	 3 Die	 Sätze	
1	und	2	gelten	nicht	für	die	in	§	7	Abs.	4	
Satz	1	und	Abs.	5	genannten	transparenz-
pflichtigen	Stellen;	diese	können	geeigne-
te	Unterstützungsmaßnahmen	vorsehen.

(3)	Der	Zugang	zu	Informationen	soll	so-
weit	möglich	barrierefrei	erfolgen.

§ 10  Nutzung
(1)	 1Der	 Zugang	 zur	 Transparenz-Platt-
form	ist	kostenlos	und	in	anonymer	Form	
zu	 ermöglichen.	 2	Er	 soll	 auch	 in	Dienst-
gebäuden	der	Landesverwaltung	gewähr-
leistet	werden.

(2)	1 Die	Nutzung,	Weiterverwendung	und	
Verbreitung von Informationen ist frei, so-
weit	 nicht	 Rechte	 Dritter	 dem	 entgegen-
stehen.	 2	Die	 transparenzpflichtigen	Stel-
len	 sollen	 sich	 Nutzungsrechte	 bei	 der	
Beschaffung	 von	 Informationen	 einräu-
men	lassen,	soweit	dies	für	eine	freie	Nut-
zung,	Weiterverwendung	und	Verbreitung	
erforderlich	und	angemessen	ist.

(3)	 Schränkt	 eine	 transparenzpflichtige	
Stelle	die	Nutzung	von	Informationen	ein,	
soll	 sie	dies	 vor	der	Veröffentlichung	der	
Informationen gegenüber der oder dem 
Landesbeauftragten für die Informations-
freiheit	(§	19)	anzeigen.

Teil 3
Informationszugang auf Antrag

§ 11  Antrag
(1)	1Der	Zugang	zu	den	bei	den	transpa-
renzpflichtigen	Stellen	vorhandenen	Infor-
mationen	 wird	 auf	Antrag	 gewährt.	 2	Der 
Antrag	kann	schriftlich,	mündlich,	zur	Nie-
derschrift oder elektronisch bei der trans-
parenzpflichtigen	Stelle,	 die	über	die	be-
gehrten Informationen verfügt, gestellt 
werden.	 3 In	 den	 Fällen	 des	 §	 3	Abs.	 2	
Satz	2	ist	der	Antrag	an	die	transparenz-
pflichtige	Stelle	zu	richten,	die	sich	der	na-
türlichen	oder	juristischen	Person	des	Pri-
vatrechts	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 öffentlichen	
Aufgaben bedient; im Fall der Beleihung 
besteht	der	Anspruch	gegenüber	der	oder	
dem	Beliehenen.	 4 Bei	Umweltinformatio-
nen	sind	in	den	Fällen	des	§	3	Abs.	2	Satz	
3	 die	 dort	 genannten	 transparenzpflichti-
gen	Stellen	unmittelbar	auskunftspflichtig.

(2)	 1 Der	 Antrag	 muss	 die	 Identität	 der	 
Antragstellerin oder des Antragstellers 
und	zudem	erkennen	lassen,	zu	welchen	
Informationen	 Zugang	 gewünscht	 wird.	 
2	Ist der Antrag zu unbestimmt, so ist dies 
der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler unverzüglich mitzuteilen und Gelegen-
heit	 zur	Präzisierung	des	Antrags	zu	ge-
ben.	3 Kommt die Antragstellerin oder der  
Antragsteller	 der	Aufforderung	 zur	 Präzi-
sierung nach, beginnt der Lauf der Frist 
zur	 Beantwortung	 von	 Anträgen	 nach	 
§	12	Abs.	3	erneut.

(3)	 1 Wird	 der	 Antrag	 bei	 einer	 transpa-
renzpflichtigen	 Stelle	 gestellt,	 die	 nicht	
über die Informationen verfügt, leitet sie 
den Antrag an die über die begehrten 
Informationen	 verfügende	 transparenz-

pflichtige	 Stelle	 weiter,	 wenn	 ihr	 diese	
bekannt ist, und unterrichtet die Antrag-
stellerin	 oder	 den	Antragsteller	 hierüber.	
2	Anstelle der Weiterleitung des Antrags 
kann sie die Antragstellerin oder den An-
tragsteller auch auf andere ihr bekannte 
transparenzpflichtige	 Stellen	 hinweisen,	
die	über	die	Informationen	verfügen.

§ 12  Verfahren
(1)	1 Die	transparenzpflichtige	Stelle	kann	
die Information durch Auskunftsertei-
lung,	Gewährung	 von	Akteneinsicht	 oder	
in	 sonstiger	 Weise	 zugänglich	 machen.	
2 Kann die Information in zumutbarer Wei-
se	 aus	 allgemein	 zugänglichen	 Quellen,	
insbesondere	 der	 Transparenz-Plattform,	
beschafft	werden,	kann	sich	die	 transpa-
renzpflichtige	Stelle	auf	deren	Angabe	be-
schränken.	3 Wird eine bestimmte Art des 
Informationszugangs begehrt, darf nur 
dann	 eine	 andere	Art	 bestimmt	 werden,	
wenn	hierfür	ein	wichtiger	Grund	vorliegt;	
als	wichtiger	Grund	gilt	 insbesondere	ein	
deutlich	 höherer	 Verwaltungsaufwand.	 
4 Die	 transparenzpflichtige	Stelle	 ist	nicht	
verpflichtet,	die	 inhaltliche	Richtigkeit	der	
Information	zu	überprüfen.

(2)	Besteht	ein	Anspruch	auf	Informations-
zugang	 zum	Teil,	 ist	 dem	Antrag	 in	 dem	
Umfang	 stattzugeben,	 in	 dem	 der	 Infor-
mationszugang	 ohne	 Preisgabe	 der	 ge-
heimhaltungsbedürftigen Informationen  
oder	 ohne	 unverhältnismäßigen	 Verwal-
tungsaufwand	möglich	ist.

(3)	 1 Die Information soll unverzüglich, 
spätestens	jedoch	innerhalb	eines	Monats	
nach	Eingang	des	Antrags,	zugänglich	ge-
macht	werden.	2	Eine	Verlängerung	dieser	
Frist	ist	zulässig
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1.	 	bei	 amtlichen	 Informationen,	 soweit	
eine Antragsbearbeitung innerhalb der 
in Satz 1 genannten Frist insbeson-
dere	 wegen	 Umfang	 oder	 Komplexi-
tät	der	begehrten	Information	oder	der	
Beteiligung	 Dritter	 nach	 §	 13	 Abs.	 1	
nicht	möglich	ist,

2.	 	bei	Umweltinformationen	bis	 zum	Ab-
lauf	 von	 zwei	Monaten	nach	Eingang	
des	Antrags	bei	der	transparenzpflich-
tigen	 Stelle,	 soweit	 eine	 Antragsbe-
arbeitung innerhalb der in Satz 1 ge-
nannten	 Frist	 insbesondere	 wegen	
Umfang	oder	Komplexität	der	begehr-
ten	Information	nicht	möglich	ist.

3 Die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler	 ist	über	die	Fristverlängerung	und	die	
Gründe	hierfür	spätestens	bis	zum	Ablauf	
der in Satz 1 genannten Frist schriftlich 
oder	elektronisch	zu	informieren.	4 Absatz 
4	Satz	2	gilt	entsprechend.

(4)	 1 Die	 vollständige	 oder	 teilweise	 Ab-
lehnung eines Antrags hat innerhalb der 
in Absatz 3 genannten Fristen zu erfol-
gen und ist schriftlich oder elektronisch zu 
begründen.	 2	Wurde der Antrag mündlich 
gestellt, ist eine schriftliche oder elektro-
nische	Begründung	nur	erforderlich,	wenn	
die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler	 dies	 ausdrücklich	 verlangt.	 3 Wird der 
Antrag	ganz	oder	 teilweise	abgelehnt,	 ist	
der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
auch mitzuteilen, ob die Information zu ei-
nem	späteren	Zeitpunkt	ganz	oder	teilwei-
se	zugänglich	gemacht	werden	kann.	4 In 
den	Fällen	des	§	14	Abs.	1	Satz	2	Nr.	11	ist	
darüber hinaus die Stelle, die das Materi-
al	 vorbereitet,	 sowie	der	voraussichtliche	
Zeitpunkt	 der	 Fertigstellung	 mitzuteilen.	
5 Die Antragstellerin oder der Antragstel-

ler	 ist	 über	 die	 Rechtsschutzmöglichkei-
ten	 gegen	 die	 Entscheidung	 sowie	 dar-
über	zu	belehren,	bei	welcher	Stelle	und	
innerhalb	welcher	Frist	um	Rechtsschutz	
nachgesucht	werden	kann.	 6 Unabhängig	
davon	ist	auf	die	Möglichkeit,	die	Landes-
beauftragte oder den Landesbeauftragten 
für	die	Informationsfreiheit	(§	19)	anzuru-
fen,	hinzuweisen.

(5)	Wird	bei	Umweltinformationen	eine	an-
dere als die beantragte Art des Informati-
onszugangs im Sinne von Absatz 1 Satz 3 
eröffnet,	 ist	dies	 innerhalb	der	Frist	nach	
Absatz 3 Satz 1 unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen.

§ 13  Verfahren bei Beteiligung Dritter
(1)	 1Die	 transparenzpflichtige	 Stelle	 gibt	
Dritten, deren Belange durch den An-
trag auf Informationszugang berührt sind, 
schriftlich Gelegenheit zur Stellungnah-
me innerhalb eines Monats, sofern An-
haltspunkte	dafür	 vorliegen,	dass	sie	ein	
schutzwürdiges	Interesse	am	Ausschluss	
des	 Informationszugangs	 haben	 können.	
2	Satz	1	gilt	nicht	 in	den	Fällen	des	§	16	
Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	4.	Auf	eine	Veröf-
fentlichungspflicht	 gemäß	§	 7	Abs.	 1	Nr.	
14	ist	hinzuweisen.

(2)	 Ist	 die	 Gewährung	 des	 Informations-
zugangs	 von	 der	 Einwilligung	 einer	 oder	
eines	Dritten	abhängig,	gilt	diese	als	ver-
weigert,	 wenn	 sie	 nicht	 innerhalb	 eines	
Monats	 nach	Anfrage	durch	 die	 transpa-
renzpflichtige	Stelle	vorliegt.

(3)	 1Die	 Entscheidung	 über	 den	 Antrag	
nach	§	11	Abs.	1	ergeht	schriftlich	und	ist	
auch der oder dem Dritten bekannt zu ge-
ben;	§	12	Abs.	4	Satz	5	und	6	gilt	entspre-

chend.	2	Der Informationszugang darf erst 
erfolgen,	wenn	die	Entscheidung	der	oder	
dem	Dritten	gegenüber	bestandskräftig	ist	
oder die sofortige Vollziehung angeord-
net	wurde	und	seit	der	Bekanntgabe	der	
Anordnung an die Dritte oder den Dritten 
zwei	Wochen	verstrichen	sind.

Teil 4
Entgegenstehende Belange

§ 14  Entgegenstehende öffentliche 
Belange
(1)	 1 Der Antrag auf Informationszugang 
ist	 abzulehnen	 und	 die	 Veröffentlichung	
auf	der	Transparenz-Plattform	hat	zu	un-
terbleiben,	soweit	und	solange	der	Kern-
bereich	 exekutiver	 Eigenverantwortung	
betroffen	 ist.	 2	Der Antrag auf Informati-
onszugang	 soll	 abgelehnt	 werden	 und	
die	Veröffentlichung	auf	der	Transparenz-
Plattform	soll	unterbleiben,	soweit	und	so-
lange

1.	 	das	 Bekanntwerden	 der	 Information	
nachteilige	Auswirkungen	auf	die	inter-	
und	supranationalen	Beziehungen,	die	
Beziehungen zum Bund oder zu einem 
Land, die Landesverteidigung oder die 
innere	Sicherheit	hätte,

2.	 	die	Bekanntgabe	der	Information	nach-
teilige	Auswirkungen	auf	den	Erfolg	ei-
nes	 strafrechtlichen	 Ermittlungs-	 oder	
Strafvollstreckungsverfahrens oder 
den	 Verfahrensablauf	 eines	 anhängi-
gen	 Gerichts-,	 Ordnungswidrigkeiten-	
oder	Disziplinarverfahrens	hätte,

3.	 	das	 Bekanntwerden	 der	 Information	
die	öffentliche	Sicherheit,	insbesonde-
re	die	Tätigkeit	der	Polizei,	der	sonsti-
gen	für	die	Gefahrenabwehr	zuständi-

gen	Stellen,	der	Staatsanwaltschaften	
oder	 der	 Behörden	 des	 Straf-	 und	
Maßregelvollzugs einschließlich ihrer 
Aufsichtsbehörden,	 beeinträchtigen	
würde,

4.	 	das	 Bekanntwerden	 der	 Informati-
on die Aufgabenerfüllung des Verfas-
sungsschutzes betrifft,

5.	 	die	 Information	 einer	 durch	 Rechts-
vorschrift	 oder	 durch	 die	 Anweisung	
zum materiellen und organisatorischen 
Schutz	von	Verschlusssachen	(VS-An-
weisung/VSA)	 Rheinland-Pfalz	 gere-
gelten	Geheimhaltungs-	oder	Vertrau-
lichkeitspflicht	oder	einem	Berufs-	oder	
besonderen Amtsgeheimnis unterliegt,

6.	 	das	 Bekanntwerden	 der	 Information	
nachteilige	Auswirkungen	 auf	 die	 Tä-
tigkeit	der	Vergabe-	und	Regulierungs-
kammern	 sowie	 auf	 die	 Kontroll-	 und	
Aufsichtsaufgaben	 der	 Finanz-,	 Wett-
bewerbs-	und	Sparkassenaufsichtsbe-
hörden	haben	könnte,

7.	 	das	 Bekanntwerden	 der	 Information	
der	 IT-Sicherheit,	 der	 IT-Infrastruktur	
oder	 den	 wirtschaftlichen	 Interessen	
des Landes oder der der Aufsicht des 
Landes unterstehenden juristischen 
Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	
nach	§	 3	Abs.	 1	 oder	 der	 natürlichen	
oder	juristischen	Personen	des	Privat-
rechts	nach	§	3	Abs.	2	Satz	2	schaden	
könnte,

8.	 	bei	 vertraulich	 erhobener	 oder	 über-
mittelter Information das Interesse 
der oder des Dritten an einer vertrau-
lichen	Behandlung	zum	Zeitpunkt	des	
Antrags auf Informationszugang noch 
fortbesteht,

9.	 	durch	die	Bekanntgabe	von	Informatio-
nen ein Verfahren zur Leistungsbeurtei-
lung	und	Prüfung	beeinträchtigt	würde,
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10.		die	 Bekanntgabe	 der	 Informationen	
nachteilige	Auswirkungen	auf	den	Zu-
stand	 der	Umwelt	 und	 ihrer	 Bestand-
teile	im	Sinne	des	§	5	Abs.	3	Nr.	1	und	
6	hätte,

11.		der	 Antrag	 sich	 auf	 die	 Zugänglich-
machung von Material, das gerade 
vervollständigt	wird,	 noch	 nicht	 abge-
schlossene Schriftstücke oder noch 
nicht aufbereitete Daten bezieht,

12.		der	 Antrag	 offensichtlich	 missbräuch-
lich	gestellt	wurde.

(2)	 1 Der	 Zugang	 zu	 Umweltinformatio-
nen kann nicht unter Berufung auf die in 
Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2	Nr.	1,	soweit	
die	 Veröffentlichung	 nachteilige	 Auswir-
kungen auf die Beziehungen zum Bund 
oder	zu	einem	Land	hätte,	oder	Nr.	3,	Nr.	
6	oder	Nr.	7	genannten	Gründe	abgelehnt	
werden.	2	Im	Übrigen	kann	der	Zugang	zu	
Umweltinformationen	 über	 Emissionen	
nicht unter Berufung auf nachteilige Aus-
wirkungen	 für	 den	 Zustand	 der	 Umwelt	
und ihrer Bestandteile im Sinne des § 5 
Abs.	3	Nr.	1	oder	Nr.	6	abgelehnt	werden.

§ 15  Belange des behördlichen  
Entscheidungsprozesses
(1)	 Der	 Antrag	 auf	 Informationszugang	
soll	abgelehnt	werden	und	die	Veröffent-
lichung	auf	der	Transparenz-Plattform	soll	
unterbleiben,	wenn

1.	 	es	 sich	 um	 interne	Mitteilungen,	 Ent-
würfe	 zu	 Entscheidungen	 sowie	 Ar-
beiten und Beschlüsse zu ihrer 
unmittelbaren Vorbereitung und ent-
sprechende	 Sitzungsprotokolle	 han-
delt,	soweit	und	solange	durch	die	vor-
zeitige Bekanntgabe der Information 
der	Erfolg	der	Entscheidung	oder	be-

vorstehender	 behördlicher	 Maßnah-
men	vereitelt	würde,	es	sei	denn,	das	
öffentliche	 Interesse	 an	 der	 Bekannt-
gabe	überwiegt;	vereitelt	würde	der	Er-
folg	einer	Maßnahme,	wenn	sie	nicht,	
anders	oder	wesentlich	später	zustan-
de	käme;

2.	 	die	 Veröffentlichung	 nachteilige	 Aus-
wirkungen	 auf	 die	 Vertraulichkeit	 der	
Beratungen	von	transparenzpflichtigen	
Stellen	 im	Sinne	 des	 §	 3	Abs.	 1	 und	
Abs.	2	hätte.

(2)	 Der	 Zugang	 zu	 Umweltinformationen	
über	 Emissionen	 kann	 nicht	 unter	 Beru-
fung auf die Vertraulichkeit der Beratun-
gen	 von	 transparenzpflichtigen	 Stellen	
abgelehnt	werden.

§ 16  Entgegenstehende andere 
Belange
(1)	 1 Der Antrag auf Informationszugang 
ist	 abzulehnen	 und	 die	 Veröffentlichung	
auf	der	Transparenz-Plattform	hat	zu	un-
terbleiben,	soweit

1.	 	Rechte	 am	 geistigen	 Eigentum	 oder	
an	 Betriebs-	 oder	 Geschäftsgeheim-
nissen	verletzt	würden,

2.	 	durch	 das	 Bekanntwerden	 der	 Infor-
mation	personenbezogene	Daten	Drit-
ter	offenbart	würden,

3.	 	Informationen	 dem	 Statistikgeheimnis	
unterliegen,

es sei denn, die Betroffenen haben einge-
willigt,	die	Offenbarung	 ist	durch	Rechts-
vorschrift	 erlaubt	 oder	das	öffentliche	 In-
teresse	 an	 der	 Bekanntgabe	 überwiegt.	
2 Satz	1	Nr.	2	gilt	nicht,	wenn	die	transpa-
renzpflichtige	Stelle	durch	Unkenntlichma-
chung oder auf andere Weise den Schutz 

der	personenbezogenen	Daten	wahrt.

(2)	1 Vor	der	Entscheidung	über	die	Offen-
barung	 der	 durch	Absatz	 1	 Satz	 1	Nr.	 1	
bis 3 geschützten Informationen ist den 
Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnah-
me	 zu	 geben.	 2	Die	 transparenzpflichtige	
Stelle hat in der Regel von einer Betroffen-
heit	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	auszuge-
hen,	soweit	übermittelte	Informationen	als	
geistiges	 Eigentum,	 Betriebs-	 oder	 Ge-
schäftsgeheimnisse	gekennzeichnet	sind.	
3 Soweit	 die	 transparenzpflichtige	 Stelle	
es	 verlangt,	 haben	 mögliche	 Betroffene	
im	Einzelnen	darzulegen,	dass	eine	Ver-
letzung	geistigen	Eigentums	oder	ein	Be-
triebs-	oder	Geschäftsgeheimnis	vorliegt.

(3)	 Die	 Freiheit	 von	 Wissenschaft,	 For-
schung	 und	 Lehre	 ist	 zu	 gewährleisten;	
der	Anspruch	auf	Informationszugang	und	
die	 Transparenzpflichten	 im	 Bereich	 von	
Wissenschaft, Forschung und Lehre be-
ziehen sich ausschließlich auf Informa-
tionen	 über	 den	 Namen	 von	 Drittmittel-
gebern,	 die	 Höhe	 der	 Drittmittel	 und	 die	
Laufzeit der mit Drittmitteln finanzierten 
abgeschlossenen Forschungsvorhaben, 
wobei	 die	 Schutzinteressen	 gemäß	 den	
§§	14	bis	16	zu	beachten	sind.

(4)	1 Abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	Nr.	
2	und	Absatz	2	Satz	1	dürfen	in	den	Fäl-
len	des	§	7	Abs.	1	Nr.	1	bis	13	personen-
bezogene	Daten	Dritter	offenbart	werden,	
wenn	 sich	 die	 Angabe	 auf	 Name,	 Titel,	
akademischen	Grad,	Berufs-	und	Funkti-
onsbezeichnung, betriebsbezogene An-
schriften	 und	 Telekommunikationsdaten	
beschränkt	und	der	Übermittlung	nicht	im	
Einzelfall	 besondere	 Gründe	 entgegen-
stehen.	2	Das	Gleiche	gilt	für	personenbe-

zogene	Daten	von	Beschäftigten	der	Be-
hörde,	 die	 in	 amtlicher	 Funktion	 an	 dem	
jeweiligen	Vorgang	mitgewirkt	haben.

(5)	 Umweltinformationen,	 die	 private	
Dritte	 einer	 transparenzpflichtigen	 Stel-
le übermittelt haben, ohne rechtlich dazu 
verpflichtet	 zu	 sein	 oder	 rechtlich	 ver-
pflichtet	 werden	 zu	 können,	 und	 deren	
Offenbarung	 nachteilige	 Auswirkungen	
auf	die	 Interessen	der	Dritten	hätte,	dür-
fen	ohne	deren	Einwilligung	anderen	nicht	
zugänglich	gemacht	werden,	es	sei	denn,	
das	öffentliche	Interesse	an	der	Bekannt-
gabe	überwiegt.

(6)	 Der	 Zugang	 zu	 Umweltinformationen	
über	 Emissionen	 kann	 nicht	 unter	 Beru-
fung	 auf	 nachteilige	 Auswirkungen	 aus	
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Grün-
den	abgelehnt	werden.

(7)	§	13	Abs.	2	gilt	entsprechend.

§ 17  Abwägung
Im	Rahmen	der	nach	§	14	Abs.	1	Satz	2	
und	Abs.	2	sowie	nach	den	§§	15	und	16	
vorzunehmenden	Abwägung	sind	das	In-
formationsinteresse	der	Öffentlichkeit	und	
der	 Anspruch	 auf	 Informationszugang	
nach	Maßgabe	der	in	§	1	genannten	Zwe-
cke	zu	berücksichtigen.

Teil 5
Gewährleistung von Transparenz 
und Offenheit

§ 18  Förderung durch die Landesre-
gierung
Die	 Landesregierung	 wirkt	 darauf	 hin,	
dass	 die	 transparenzpflichtigen	 Stellen	
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die	 Transparenzpflicht	 in	 einer	 dem	 Ge-
setzeszweck	Rechnung	tragenden	Weise	
erfüllen.

§ 19  Landesbeauftragte oder  
Landesbeauftragter für die Informati-
onsfreiheit
(1)	 1Aufgabe der oder des Landesbeauf-
tragten für die Informationsfreiheit ist es, 
für	die	Einhaltung	der	Bestimmungen	die-
ses	 Gesetzes	 Sorge	 zu	 tragen.	 2	Diese 
Aufgabe	wird	von	der	oder	dem	Landes-
beauftragten	 für	 den	 Datenschutz	 wahr-
genommen.	 3 Ihre oder seine Amtsbe-
zeichnung lautet Landesbeauftragte oder 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und	die	Informationsfreiheit.	4 §	24	Abs.	1	
Satz	1	und	Abs.	2	bis	8	sowie	die	§§	25,	
28	und	29	Abs.	2	des	Landesdatenschutz-
gesetzes	 finden	 entsprechende	 Anwen-
dung.

(2)	 Jede	 natürliche	 sowie	 jede	 juristi-
sche	Person	des	Privatrechts,	 jede	nicht	
rechtsfähige	 Vereinigung	 von	 Bürgerin-
nen	und	Bürgern	und	jede	juristische	Per-
son	 des	 öffentlichen	 Rechts,	 soweit	 sie	
Grundrechtsträger	 ist,	 kann	 die	 Landes-
beauftragte oder den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informations-
freiheit	 anrufen,	 wenn	 sie	 ihr	 Recht	 auf	
Informationszugang nach diesem Gesetz 
oder durch einen Informationszugang ihre 
Rechte	als	verletzt	ansieht.

(3)	1 Bei der oder dem Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informations-
freiheit	wird	ein	Beirat	aus	Vertreterinnen	
und Vertretern verschiedener gesell-
schaftlicher	 Gruppen,	 der	 Wissenschaft,	
des Landtags und der Landesregierung 
eingerichtet; er unterstützt die Landesbe-

auftragte oder den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informations-
freiheit bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner	 Aufgaben	 nach	 diesem	 Gesetz.	
2 Über	Aufgabenwahrnehmung,	Verfahren	
und	 Zusammensetzung	 des	 Beirats	 ent-
scheiden Landtag, Landesregierung und 
die oder der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
auf	deren	oder	dessen	Vorschlag	im	Ein-
vernehmen.

§ 20  Überwachung
(1)	1Die	zuständige	Stelle	der	öffentlichen	
Verwaltung,	 die	 für	 das	Land,	 eine	unter	
der Aufsicht des Landes stehende juris-
tische	 Person	 des	 öffentlichen	 Rechts	
sowie	 die	 Gemeinden	 und	 Gemeinde-
verbände	 die	 Kontrolle	 nach	 §	 3	Abs.	 3	
ausübt,	 überwacht	 die	Einhaltung	dieses	
Gesetzes	durch	private	transparenzpflich-
tige	Stellen	im	Sinne	des	§	3	Abs.	2	Satz	
3	Nr.	2.2.  2 Wird die Kontrolle durch meh-
rere	 transparenzpflichtige	 Stellen	 aus-
geübt, sollen diese einvernehmlich eine 
Entscheidung	darüber	treffen,	welche	von	
ihnen	diese	Aufgaben	wahrnehmen	soll.

(2)	 Die	 transparenzpflichtigen	 Stellen	
nach	§	3	Abs.	2	Satz	3	Nr.	 2	haben	der	
zuständigen	Stelle	auf	Verlangen	alle	 In-
formationen herauszugeben, die diese zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Ab-
satz	1	benötigt.

(3)	 Die	 nach	Absatz	 1	 zuständige	 Stelle	
kann	 gegenüber	 den	 transparenzpflichti-
gen	Stellen	nach	§	3	Abs.	2	Satz	3	Nr.	2	
die	zur	Einhaltung	und	Durchführung	die-
ses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen	oder	Anordnungen	treffen.

§ 21  Ordnungswidrigkeiten
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätz-
lich	 oder	 fahrlässig	 einer	 vollziehbaren	
Anordnung	nach	§	20	Abs.	3	zuwiderhan-
delt.

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	1	
kann mit einer Geldbuße bis zu zehntau-
send	Euro	geahndet	werden.

§ 22  Rechtsweg
1 Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist 
der	Verwaltungsrechtsweg	gegeben.	2	Ge-
gen	 die	 Entscheidung	 sind	 Widerspruch	
und	 Klage	 zulässig.	 3 Ein	Widerspruchs-
verfahren nach den Bestimmungen des 
8.	Abschnitts	der	Verwaltungsgerichtsord-
nung	ist	auch	dann	durchzuführen,	wenn	
die	Entscheidung	von	einer	obersten	Lan-
desbehörde	getroffen	wurde.

§ 23  Evaluierung und Bericht
1 Die	Landesregierung	überprüft	die	Aus-
wirkungen	 dieses	 Gesetzes	 mit	 wissen-
schaftlicher	 Unterstützung	 und	 berichtet	
vier	Jahre	nach	seinem	Inkrafttreten	dem	
Landtag.	2	Die oder der Landesbeauftrag-
te für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit	 ist	vor	der	Zuleitung	des	Be-
richts an den Landtag zu unterrichten; sie 
oder	er	gibt	dazu	eine	Stellungnahme	ab.

Teil 6
Übergangs- und  
Schlussbestimmungen

§ 24  Kosten
(1)	 1 Für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz	 werden	 Kosten	 (Gebühren	 und	
Auslagen)	erhoben.	2	Dies gilt nicht für die 
Erteilung	mündlicher	und	einfacher	schrift-

licher	 Auskünfte	 und	 die	 entsprechende	
Einsichtnahme	 in	 amtliche	 Informationen	
und	 Umweltinformationen	 vor	 Ort	 sowie	
Maßnahmen und Vorkehrungen nach § 
9	 Abs.	 1.	 3 Eine	 Gebührenpflicht	 entfällt	
auch,	soweit	ein	Antrag	auf	Informations-
zugang	 abgelehnt	 wird.	 4 Die Gebühren 
sind	so	zu	bemessen,	dass	der	Anspruch	
auf	 Informationszugang	 wirksam	 geltend	
gemacht	werden	kann.

(2)	 Private	 transparenzpflichtige	 Stellen	
nach	 §	 3	Abs.	 2	 Satz	 3	 können	 für	 die	
Übermittlung	von	Informationen	nach	die-
sem	Gesetz	von	der	antragstellenden	Per-
son	 Kostenerstattung	 entsprechend	 den	
Grundsätzen	nach	Absatz	1	verlangen.

(3)	Die	§§	9	und	15	Abs.	2	des	Landesge-
bührengesetzes	 vom	 3.	 Dezember	 1974	
(GVBl.	S.	578),	BS	2013-1,	in	der	jeweils	
geltenden	 Fassung	 finden	 auf	 die	 Über-
mittlung	 von	 Umweltinformationen	 nach	
Maßgabe	dieses	Gesetzes	keine	Anwen-
dung.

§ 25  Ermächtigung zum Erlass von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften
(1)	Zur	Regelung	der	Überwachungsauf-
gaben	wird	die	Landesregierung	ermäch-
tigt,	im	Einvernehmen	mit	den	Ministerien,	
deren	Geschäftsbereich	berührt	wird,	Auf-
gaben	nach	§	20	Abs.	1	bis	3	abweichend	
von	§	20	Abs.	1	auf	andere	Stellen	der	öf-
fentlichen	 Verwaltung	 durch	 Rechtsver-
ordnung	zu	übertragen.

(2)	Das	für	das	Informationsfreiheitsrecht	
zuständige	Ministerium	erlässt	unter	Ein-
beziehung des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit und im Benehmen mit den Ministeri-
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en,	deren	Geschäftsbereich	berührt	wird,	
Auslegungs-	 und	 Anwendungshinweise	
als	Verwaltungsvorschriften	 für	die	 trans-
parenzpflichtigen	Stellen.

§ 26  Übergangsbestimmungen
(1)	1Die	Veröffentlichungspflicht	der	trans-
parenzpflichtigen	 Stellen	 gilt	 nach	 Maß-
gabe	von	Absatz	2	für	Informationen,	die	
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erstma-
lig	 vorliegen.	 2	 Informationen, die bereits 
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in ver-
öffentlichungsfähiger	elektroni	scher	Form	
vorliegen,	 sollen	 soweit	 möglich	 auf	 der	
Transparenz-Plattform	 bereitgestellt	 wer-
den.

(2)	 1 Die Landesregierung stellt die voll-
ständige	Funktionsfähigkeit	 der	Transpa-
renz-Plattform	für	die	obersten	Landesbe-
hörden	 innerhalb	 von	 zwei	 Jahren	 nach	
Inkrafttreten dieses Gesetzes, bezüglich 
der	Veröffentlichungspflichten	gemäß	§	7	
Abs.	 1	Nr.	 4,	 8	 und	 11	 und	Abs.	 2	 Satz	
1	Nr.	 4,	 5	und	6	 innerhalb	 von	drei	 Jah-
ren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
sicher.	2	Für die oberen und unteren Lan-
desbehörden	sowie	für	die	übrigen	trans-
parenzpflichtigen	Stellen	soll	die	vollstän-
dige	Funktionsfähigkeit	innerhalb	von	fünf	
Jahren	 nach	 Inkrafttreten	 dieses	 Geset-
zes	gewährleistet	werden.	3 Die Landesre-
gierung unterrichtet den Landtag nach In-
krafttreten	 dieses	Gesetzes	 jährlich	 über	
den	 Fortschritt	 der	 Umsetzung	 der	 Be-
stimmungen	des	Satzes	1.

(3)	 Über	 Anträge	 auf	 Zugang	 zu	 Infor-
mationen, die vor Inkrafttreten dieses  
Gesetzes nach den Bestimmungen des 
Landesinformationsfreiheitsgesetzes vom 
26.	November	2008	(GVBl.	S.	296),	geän-

dert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2011	(GVBl.	S.	427),	BS	2010-
10,	 oder	 des	 Landesumweltinformations-
gesetzes	vom	19.	Oktober	2005	(GVBl.	S.	
484,	BS	2129-7),	gestellt	worden	sind,	ist	
nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes	zu	entscheiden.

(4)	 Bis	 zum	 Inkrafttreten	 eines	 Beson-
deren Gebührenverzeichnisses zur Be-
messung	 und	Erhebung	 der	 erstattungs-
fähigen	 Kosten	 (§	 24)	 richtet	 sich	 die	
Bemessung	 und	 Erhebung	 der	 erstat-
tungsfähigen	Kosten	nach	dem	Allgemei-
nen	Gebührenverzeichnis	vom	8.	Novem-
ber	2007	(GVBl.	S.	277,	BS	2013-1-1)	 in	
der	jeweils	geltenden	Fassung.

(5)	 Für	 die	 Veröffentlichung	 von	 Umwel-
tinformationen ist § 10 des Landesum-
weltinformationsgesetzes	 vom	 19.	 Okto-
ber	 2005	 (GVBl.	S.	 484,	BS	2129-7)	 bis	
zur	 vollständigen	 Funktionsfähigkeit	 der	
Transparenz-Plattform	 weiter	 anzuwen-
den.

§ 27  Änderung des  
Landesarchivgesetzes
1 Das	 Landesarchivgesetz	 vom	 5.	 Okto-
ber	 1990	 (GVBl.	 S.	 277),	 zuletzt	 geän-
dert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	28.	
September	2010	(GVBl.	S.	301),	BS	224-
10,	wird	wie	folgt	geändert:
2	In	§	3	Abs.	1	Satz	2	wird	das	Wort	„Lan-
desinformationsfreiheitsgesetz“ durch die 
Worte	„Landestransparenzgesetz	vom	27.	
November	2015	(GVBl.	S.	383,	BS	2010-
10)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	er-
setzt.

§ 28  Änderung des  
Landeswassergesetzes
1 Das	 Landeswassergesetz	 vom	 14.	 Juli	
2015	(GVBl.	S.	127),	BS	75-50,	wird	wie	
folgt	geändert:

1.	 	§	85	Abs.	3	Satz	3	erhält	folgende	Fas-
sung:

		 	„Der	Zugang	zu	Hintergrunddokumen-
ten	und	-informationen	im	Sinne	des	§	
83	Abs.	4	Satz	3	WHG	erfolgt	nach	den	
Bestimmungen über den Informations-
zugang auf Antrag und entgegenste-
hende	 Belange	 gemäß	 Landestrans-
parenzgesetz	vom	27.	November	2015	
(GVBl.	S.	383,	BS	2010-10),	in	der	je-
weils	geltenden	Fassung.“

2.	 	In	§	88	Satz	2	werden	die	Worte	„des	
Landesumweltinformationsgeset-
zes“	 durch	 die	 Worte	 „über	 den	 In-
formationszugang auf Antrag und 
entgegenstehende	 Belange	 gemäß	
Landestransparenzgesetz“	ersetzt.

§ 29  Änderung des Landesgesetzes
über Mitwirkungsrechte und das
Verbandsklagerecht für anerkannte
Tierschutzvereine
1 Das	 Landesgesetz	 über	 Mitwirkungs-
rechte und das Verbandsklagerecht für 
anerkannte	Tierschutzvereine	vom	3.	Ap-
ril	 2014	 (GVBl.	S.	 44),	 geändert	 durch	§	
63	 des	 Gesetzes	 vom	 6.	 Oktober	 2015	
(GVBl.	S.	283),	BS	7833-2,	wird	wie	folgt	
geändert:
2	§	 1	Abs.	 5	Satz	 2	 erhält	 folgende	Fas-
sung:
3 „Auf	das	Verfahren	und	die	Ablehnungs-	
und	Beschränkungsgründe	finden	die	§§	5	
und	11	bis	17	des	Landestransparenzge-
setzes	vom	27.	November	2015	(GVBl.	S.	
383,	BS	2010-10)	in	der	jeweils	geltenden	

Fassung	entsprechende	Anwendung.“

§ 30  Inkrafttreten
(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Januar	2016	
in	Kraft.

(2)	 Gleichzeitig	 treten,	 vorbehaltlich	 der	
Regelung	in	§	26	Abs.	5,	außer	Kraft:

1.	 	das	Landesinformationsfreiheitsgesetz	
vom	 26.	 November	 2008	 (GVBl.	 S.	
296),	geändert	durch	Artikel	1	des	Ge-
setzes	vom	20.	Dezember	2011	(GVBl.	
S.	427),	BS	2010-10,

2.	 	das	 Landesumweltinformationsgesetz	
vom	19.	Oktober	2005	(GVBl.	S.	484,	
BS	2129-7).




